
1 

Gespräch zwischen dem Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 

und dem Deutschen Verband Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA) 

Protokoll vom 24.9.2012 

Ort 

Geschäftsstelle des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU), Berlin 

Teilnehmer  

DVFFA: Prof. Dr. Jörn Erler (TU Dresden), Dr. Matthias Dieter (vTI), 

Dr. Klaus von Wilpert (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-

Württemberg), Olaf Schmidt (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft), 

SRU: Prof. Dr. Martin Faulstich, Prof. Dr. Manfred Niekisch, Dr. Christian Hey, 

Dr. Henriette Dahms, Dr. Ulrike Doyle, Carl-Friedrich Elmer 

1 Ziel 

Das Gespräch diente der Vorbereitung des Austausches von wissenschaftlichen 

Positionen zu dem Kapitel „Umweltgerechte Waldnutzung“ des Umweltgutachtens 

2012 des SRU, der Klärung von Missverständnissen und der Identifikation 

unterschiedlicher Standpunkte. Schwerpunkte des Gesprächs waren prozedurale 

Fragen der Gestaltung des zukünftigen Dialogs zwischen dem DVFFA (Deutscher 

Verband Forstlicher Forschungsanstalten) und dem SRU, um bei Waldthemen künftig 

stärker den forstwissenschaftlichen und natur- und umweltschutzfachlichen 

Diskussionsstand zum Abgleich zu bringen, sowie die Organisation eines 

gemeinsamen Symposiums zur fachlichen Diskussion wichtiger Themen.  

2 Gemeinsamkeiten 

SRU und DVFFA teilen grundsätzlich eine Reihe von Prinzipien und Problemanalysen.  

Gemeinsamkeiten bestehen zu folgenden Punkten: 

– Die grundsätzliche Anerkennung von Wachstumsgrenzen für die Holznutzung; 

gemeinsam wird der aktuell hohe Anstieg niederwertiger Verwendungen, 

insbesondere für die energetische Nutzung, als ein Problem angesehen; 

– das Bekenntnis zur Erhaltung der Funktionsvielfalt der Wälder, wobei zwar die 

Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt werden, aber keine Seite einen 

ausschließlichen Vorrang erwerbswirtschaftlicher Ziele oder aber 

naturschutzfachlicher Ziele vertritt; 
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– die Anerkennung von Zielkonflikten, der hohen Bedeutung der Anpassung der 

Bewirtschaftung an den Klimawandel;  

– die Anerkennung der Notwendigkeit einer Fortführung, Erweiterung 

(Biodiversität) und konsequenten Nutzung der Ergebnisse eines 

waldökologischen Monitorings.  

Auf der Basis dieser gemeinsamen Problemsicht lassen sich einige wichtige 

Differenzen sachlich und trennscharf diskutieren.  

3 Differenzen 

Auffassungsunterschiede gibt es zu folgenden Punkten, insbesondere hinsichtlich der 

Handlungsempfehlungen: 

– Der Begriff „Nachhaltigkeit“:  

Der DVFFA betont, dass Nachhaltigkeit eine absolute und scharfe Grenze darstellt, 

die durch technische Adaptation der Waldbewirtschaftung, 

Kompensationsmaßnahmen oder partiellen Nutzungsverzicht eingehalten werden 

soll. Dies ist ein Optimierungsprozess, in dem alle ökologisch relevanten 

Folgewirkungen dieser Handlungsalternativen gegeneinander abzuwägen und 

Schäden zu minimieren sind. Nach Meinung des DVFFA darf Nachhaltigkeit nicht 

als Argument für einen Ausschluss des Menschen und den Vorrang des Schutzes 

der Natur vor der Bedürfnisbefriedigung des Menschen dienen. Regulierende 

Dienstleistungen sind nicht unbedingt vom vollständigen Schutz der biologischen 

Vielfalt abhängig.  

Der SRU vertritt das Prinzip der „Starken Nachhaltigkeit“. Diesem Prinzip folgend, 

sollen die ökologischen Lebensgrundlagen vorrangig gesichert werden, weil sie die 

Basis auch für das Erreichen wirtschaftlicher Ziele auf Waldflächen darstellen. Der 

SRU betont, dass das Prinzip der starken Nachhaltigkeit ein anthropozentrisches 

Konzept darstellt, das darauf zielt, die Funktionsvielfalt der Wälder zu erhalten und 

auch die nicht-marktfähigen Leistungen (insbesondere regulierende und 

unterstützende Ökosystemleistungen) zu schützten.  

– Strategische Empfehlungen (Umtriebszeiten erhöhen, Flächenanteil der Wälder mit 

natürlicher Waldentwicklung, Einschränkung des Anbaus fremdländischer 

Baumarten):  

Der DVFFA vertritt das Konzept lokalspezifischer Abwägungen von Zielkonflikten. 

Aus diesem Grunde werden pauschale Ziele und Handlungsempfehlungen als nicht 

sachgerecht wahrgenommen.  

Der SRU legt in seinem Umweltgutachten den Fokus auf bislang noch ungelöste 

Zukunftsprobleme. Strategische allgemeine Ziele und Mindestkriterien liefern 
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notwendige Orientierungen für die Debatte. Hierfür hat der SRU exemplarische 

Lösungsvorschläge entwickelt, die sowohl regionalspezifisch ausformuliert als auch 

in geeigneten Gremien konkretisiert werden sollten. 

– Den Auswirkungen des Klimawandels begegnen:  

Für den DVFFA ist der in Folge des Klimawandels verstärkt zu erwartende Windwurf 

in Fichtenwäldern ein zentrales Thema, da dadurch sowohl die Kohlenstoffspeicher- 

und -senkenfunktion gefährdet werden als auch Nitrat-Auswaschungen in Gewässer 

die Folge sind. Dem kann durch kürzere Umtriebszeiten (= erhöhte Stabilitäten der 

Bäume) und den aktiven Waldumbau hin zu klimastabileren Mischwäldern begegnet 

werden, wobei durch lokalen Erhalt von Alt- und Biotopbäumen, der Steigerung des 

Totholzanteiles und räumlich begrenzte Altholzinseln die biologische Vielfalt der 

Wälder gleichzeitig erhalten werden kann.  

Auch wenn viele dieser Handlungsoptionen auch beim SRU Unterstützung finden, 

betont der SRU, dass eine optimale Struktur alleine wegen der großen 

Ungewissheiten und Unsicherheiten konkreter Klimafolgen nicht planbar ist und im 

Einzelfall die von der Forstwirtschaft favorisierten Maßnahmen (z. B. nicht 

standortheimische Baumarten) auch nicht risikofrei sind. . Grundsätzlich sollte daher 

das Ziel verfolgt werden, die natürliche biologische Vielfalt heimischer Wälder zu 

schützen und eine natürliche Waldentwicklung durch ungestört ablaufende 

Prozesse zu stärken. 

– Zur Kohlenstoffspeicher- und -senkenwirkung der Waldbewirtschaftung:  

Der DVFFA ist der Meinung, dass die Betrachtung der C-Senkenwirkung der 

Waldbewirtschaftung nicht auf die Dynamik des in der Holzbiomasse und im 

Waldboden gespeicherten C-Vorrats beschränkt werden darf, da die durch 

Waldbewirtschaftung realisierbaren Veränderungsraten dieser Onsite-Pools 

gegenüber denjenigen im Produktspeicher und der Substitutionswirkung beim 

Einsatz des regenerativen Rohstoffes Holz um ca. eine Größenordnung niedriger 

sind (Pistorius, 2007). Durch eine Beschränkung auf die Onsite–Wirkungen wird nur 

ein untergeordneter Anteil der durch Waldbewirtschaftung beeinflussbaren 

Senkenwirkung erfasst.  

Der SRU steht auf dem Standpunkt, dass Substitutionseffekte im Rahmen der 

Treibhausgasinventarisierung weiterhin den Wirtschaftsbereichen zugeordnet 

werden sollten, in denen die stoffliche oder energetische Holznutzung stattfindet. 

Von den international vereinbarten Konventionen des Kyoto-Protokolls sollte 

diesbezüglich nicht abgewichen werden. Unter der Klimarahmenkonvention und 

nach dem Kyoto-Protokoll werden Emissionen inventarisiert, aber nicht die Größe 

von Speichern. Der Zustand von Landökosystemen wird jedoch eher durch ihre 

Speicher- und Senkenfunktionen als durch die Berechnung von Nettoemissionen 
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bestimmt. Entscheidend für die Klimabilanz der Holznutzung ist die Veränderung der 

Sequestrierungsfähigkeit des gesamten Ökosystems Wald. 

– Einführung ökologischer Mindeststandards:  

Nach Auffassung des DVFFA fehlt eine wissenschaftliche Begründung für die 

Forderung ökologischer Mindeststandards. Die Regelungen im Bundeswaldgesetz 

und in den Landeswaldgesetzen u. a. zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft stellen 

bereits Mindeststandards dar. Details sollten in Einzelmaßnahmen geregelt werden 

(z. B. Bodenkalkung in Baden-Württemberg). Ein Katalog ökologischer 

Mindeststandards als hochrangige Regelung wäre durch seine überregionale 

Ausrichtung notgedrungen starr, behinderte eine flexible Anpassung an lokale 

Gegebenheiten und schränkte die Möglichkeiten der Bewirtschaftungsvielfalt und 

die Entscheidungsfreiheit der Waldbesitzer ein.  

Nach Auffassung des SRU kann die finanzielle Förderung einer 

Waldbewirtschaftung bzw. ökologischer Leistungen der Forstwirtschaft, die über 

eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft hinaus gehen, nur nach einer gesetzlichen 

Einführung flächendeckender ökologischer Mindeststandards rechtlich eindeutig 

erfolgen. Ökologische Mindeststandards sind allgemein gehalten und müssen 

regional konkretisiert werden. 

4 Ergebnis 

Geplant ist ein gemeinsames Symposium beider Organisationen in Dialog-Form für 

das Frühjahr 2013, um den wissenschaftlichen Austausch insbesondere zu den 

Punkten zu fördern, zu denen unterschiedliche Auffassungen bestehen. Dabei soll 

nicht der kleinste gemeinsame Nenner gesucht werden, sondern das Gespräch in 

offener, wechselseitiger wissenschaftlicher Anerkennung geführt werden. Als Ort ist 

Berlin angedacht. Herr Dr. Dieter wird ein Zeitfenster für die Fachtagung vorschlagen, 

das sich terminlich in die bereits geplanten Veranstaltungen im Forstbereich einfügt. 

Arbeitstitel:   

Ökosystemleistungen aufwerten – unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel 

Hauptthemen:  

– Anpassung an den Klimawandel: Durch welche Ansätze kann die Resilienz des 

Waldes gegenüber dem Klimawandel gestärkt werden? 

– Biodiversität: Wie sind die Entwicklungen der letzten Dekade in deutschen Wäldern 

zu bewerten? Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen Biodiversität und 

anderen Waldleistungen? Reichen die verfügbaren Indikatoren aus? 






